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Das grundsätzliche Anliegen der Schulleitung ist berechtigt und sinnvoll.

Die Nutzung und Auswertung digitaler Systeme zur Evaluation oder Kontrolle der Arbeit
einzelner Personen ist mitbestimmungspflichtig, spätestens wenn die Schulleitung einzelne KuK
anspricht (eigentlich eher vorher), weil die die Anweisung der Schulleitung weiter nicht so
umsetzten, wie gewünscht, benötigt sie also vorher die Zustimmung des Personalrates.
(Benehmen reicht nicht, Zustimmung ist explizit erforderlich.)
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